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Dokumententyp: Kurzinformation 
Titel: Zur temporären Aussetzung und zahlenmäßigen Begrenzung von 
Art. 16a GG 

1. Vorbemerkung 

Im Rahmen von Asylverfahren werden neben der Asylberechtigung nach Art. 16a GG auch 
Flüchtlingsschutz (GFK und Europarecht), subsidiärer Schutz (Europarecht) und (insbesondere 
aus der GFK und der EMRK folgende) zielstaatsbezogene Abschiebungsverbote geprüft. Die Aner-
kennung von Asyl nach Art. 16a Abs. 1 GG besitzt im Vergleich zu den anderen Schutzformen 
kaum praktische Relevanz (Entscheidungsquoten im ersten Halbjahr 2023: Flüchtlingsschutz: 
16,1%, gleichzeitig Asylanerkennung: 0,7%, subsidiärer Schutz: 26,5%, Abschiebungsverbote: 
9 %, Ablehnungen 20,7 %, formelle Entscheidungen 27,6 %, vgl. Bundesamt für Migration und 
Flucht, Schlüsselzahlen Asyl 1. Halbjahr 2023). Grund für die geringe Zahl der Asylanerkennun-
gen sind im Wesentlichen die Beschränkungen in Art. 16a Abs. 2 GG (Einreise über sichere Dritt-
staaten) und Art. 16a Abs. 3 GG (sichere Herkunftsstaaten) sowie der im Vergleich zu Art. 16a GG 
weiterreichende Schutz der weiteren im Asylverfahren geprüften Schutzformen. 

2. Temporäre Aussetzung von Art. 16a Abs. 1 GG 

Verfassungsänderungen sind mit den erforderlichen verfassungsändernden Mehrheiten möglich 
(Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat, Art. 79 Abs. 2 GG), müssen materiell aber die 
sog. Ewigkeitsgarantie des Art. 79 Abs. 3 GG wahren. Danach sind insbesondere Änderungen 
unzulässig, durch welche die Menschenwürdegarantie des Art. 1 Abs. 1 GG berührt wird.  

Das Bundesverfassungsgericht hat mehrfach betont, dass dem Asylgrundrecht die von der Ach-
tung der Unverletzlichkeit der Menschenwürde bestimmte Überzeugung zugrunde liege, kein 
Staat habe das Recht, Leib, Leben oder persönliche Freiheit aus Gründen zu gefährden oder zu 
verletzen, die allein in der politischen Überzeugung, in der religiösen Grundentscheidung oder 
in unverfügbaren Merkmalen lägen. Daraus lasse sich aber nicht der Schluss ziehen, dass das 
Asylgrundrecht zum unantastbaren Gewährleistungsinhalt von Art. 1 Abs. 1 GG gehöre. Dieser 
sei eigenständig zu bestimmen. Jedenfalls gebiete die Menschenwürdegarantie des Art. 1 Abs. 1 
GG keine grundrechtliche Gewährleistung des Schutzes vor politischer Verfolgung (Urteil vom 
14. Mai 1996, BVerfGE 94, 49, 103). Vor diesem Hintergrund verstoße weder eine Beschränkung 
noch eine vollständige Aufhebung von Art. 16a GG gegen Art. 79 Abs. 3 GG in Verbindung mit 
Art. 1 Abs. 1 GG.  
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Allerdings ist unabhängig von der Asylanerkennung zu prüfen, ob im Zielstaat einer Abschie-
bung möglicherweise eine gegen Art. 1 Abs. 1 GG und Art. 3 EMRK verstoßende Behandlung 
droht. In Bezug auf die strafrechtliche Auslieferung hat das Bundesverfassungsgericht zudem 
entschieden, dass unabhängig vom Eingreifen von Art. 16a GG „jedenfalls“ auch aus Art. 2 Abs. 2 
Satz 1 und 2 GG ein Schutz vor politischer Verfolgung im Zielstaat folgen kann (BVerfG, Be-
schluss vom 13.11.2017 – 2 BvR 1381/17, juris Rn. 29). Auch diese Erwägung dürfte auf dem 
Menschenwürdegehalt des Schutzes vor politischer Verfolgung gründen, wenngleich das Gericht 
die Menschenwürde in der Entscheidung nicht ausdrücklich erwähnt.  

In der Rechtswissenschaft wird die Zulässigkeit der Abschaffung von Art. 16a GG sowie die 
Frage des eigenständigen Gewährleistungsgehalts der Menschenwürdegarantie hinsichtlich des 
Asylrechts auch heute noch kontrovers diskutiert.1 Die überwiegende Meinung geht davon aus, 
dass Art. 16a GG abgeschafft oder beschränkt werden kann, aber der Menschenwürdegarantie je-
denfalls ein gewisser Auffanggehalt zu entnehmen sei. Dieser bleibe zwar hinter Art. 16a GG und 
auch dem aus der GFK folgenden Refoulementverbot zurück. Mit Blick auf die o.g. Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts bestehe aber jedenfalls ein gewisser Schutz vor Abschie-
bung und Auslieferung, wenn im Zielstaat eine menschenunwürdige Behandlung droht.2 Dieser 
ist unabhängig vom Asylverfahren einfachrechtlich bereits in § 60 AufenthG verankert. Soweit 
dem Asylgrundrecht ein gewisser Menschenwürdegehalt innewohnt, wird dieser durch eine Ab-
schaffung oder temporäre Aussetzung von Art. 16a GG nicht beseitigt. 
 
3. Zahlenmäßige Begrenzung von Art. 16a Abs. 1 GG 

3.1. Aktuelle Rechtslage 

Das Asylgrundrecht kennt in seiner jetzigen Ausgestaltung in Art. 16a GG nach überwiegender 
Ansicht keine zahlenmäßige Begrenzung.3 Zudem besteht kein verfassungsimmanenter Vorbe-
halt migrationspolitischer Erwägungen des Gesetzgebers.4 Strittig ist, ob Art. 16a GG einem allge-
meinen verfassungsimmanenten Kapazitäts- oder fiskalischem Leistungsvorbehalt unterliegt. 
Dies wird überwiegend abgelehnt.5 Allerdings stehe die Garantie des Asylrechts einigen Stim-
men zufolge wie jedes Grundrecht, aus dem sich in der Folge auch Leistungen ergeben, faktisch 

 

1 Gärditz, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz-Kommentar, Art. 16a Rn. 495 f. (101. EL Mai 2023). 

2 Gärditz, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz-Kommentar, Art. 16a Rn. 453 ff. m.w.N. (101. EL Mai 2023); v. 
Arnauld/S. Martini, in: v. Münch/Kunig, Grundgesetz-Kommentar, 7. Auflage 2021, Art. 16a GG Rn. 15 f. 
m.w.N. 

3 Vgl. dazu Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Kapazitätsgrenzen beim Grundrecht auf Asyl, 
WD 2 - 3000 - 148/15, Ausarbeitung vom 29.09.2015; Obergrenze nach dem Bundesvertriebenengesetz, WD 3 - 
3000 - 223/17, Ausarbeitung vom 30.11.2017. 

4 Gärditz, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz-Kommentar, Art. 16a Rn. 441 ff. m.w.N. (101. EL Mai 2023). 

5 Vgl. jeweils mit weiteren Nachweisen zur überwiegenden Meinung und auch zur Gegenansicht Eichenhofer, in: 
Dreier, GG, 4. Aufl. 2023, GG Art. 16a Rn. 82; Gärditz, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz-Kommentar, 
Art. 16a Rn. 439 ff. (101. EL Mai 2023); v. Arnauld/S. Martini, in: v. Münch/Kunig, Grundgesetz-Kommentar, 
7. Auflage 2021, Art. 16a GG Rn. 69. 

https://www.bundestag.de/resource/blob/406084/96afd8eef772487aa58dd22d24aa7974/WD-2-148-15-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/538916/d12a91405dc9c1ebeff8e654130a414b/WD-3-223-17-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/538916/d12a91405dc9c1ebeff8e654130a414b/WD-3-223-17-pdf-data.pdf
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unter dem Vorbehalt des Möglichen. Ein Kapazitätsvorbehalt komme aber auch insoweit allen-
falls in Extremsituationen in Betracht, die aber bislang nicht erreicht wurden.6 

Sofern das Asylgrundrecht im Einzelfall etwa wegen der Einreise aus einem sicheren Drittstaat 
nicht anwendbar ist, steht zwar Art. 16a GG einer zahlenmäßigen Begrenzung nicht entgegen. Al-
lerdings unterliegen die im Asylverfahren dann allein zu prüfenden Schutzformen des Flücht-
lingsschutzes, subsidiären Schutzes und der zielstaatsbezogenen Abschiebungsverbote keinen 
Kapazitätsbeschränkungen.7  

Art. 16a GG steht der Aufnahme von Schutzsuchenden aus dem Ausland im Rahmen von Kon-
tingenten nicht entgegen, da das Asylgrundrecht erst ab der Äußerung eines Asylgesuchs an der 
Grenze zum deutschen Staatsgebiet greift8 und die zusätzliche Aufnahme aus dem Ausland mit-
hin im politischen Ermessen stehe.9 

3.2. Obergrenze durch Verfassungsänderung?  

Eine Einführung einer zahlenmäßigen Begrenzung von Art. 16a GG durch Verfassungsänderung 
wäre wiederum an Art. 79 Abs. 3 GG zu messen. Insofern kommt es insbesondere darauf an, ob 
eine zahlenmäßige Begrenzung den Menschenwürdegehalt des Asylgrundrechts berühren würde. 
Nach der wohl überwiegenden Meinung in der Literatur (siehe dazu unter 1.) gebiete dieser je-
denfalls dann Schutz, wenn im Zielstaat eine menschenunwürdige Behandlung droht.10 Soweit 
der Menschenwürdegehalt berührt ist, sind Begrenzungen unzulässig. Sofern Art. 16a GG durch 
Verfassungsänderung unter Wahrung von Art, 79 Abs. 3, Art. 1 Abs. 1 GG beschränkt werden 
könnte, wären bei Überschreitung der zahlenmäßigen Begrenzung des Asylgewährung im Asyl-
verfahren allein Flüchtlingsschutz, subsidiärer Schutz und zielstaatsbezogene 

 

6 Gärditz, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz-Kommentar, Art. 16a Rn. 439 ff. m.w.N. (101. EL Mai 2023); v. 
Arnauld/S. Martini, in: v. Münch/Kunig, Grundgesetz-Kommentar, 7. Auflage 2021, Art. 16a GG Rn. 69 
(m.w.N.). 

7 Vgl. Fachbereich Europa, Obergrenzen für Asylsuchende und Bürgerkriegsflüchtlinge im Lichte des EU-Rechts, 
PE 6 PE 6 - 3000 - 153/15, Ausarbeitung vom 16.12.2015, abrufbar unter: https://www.bundestag.de/re-
source/blob/410066/59e97768a7cd8da9bc6de7d1ea638204/pe-6-153-15-pdf-data.pdf. Ablehnend gegenüber der 
Annahme einer Notstandssituation im Sinne von Art. 72 AEUV EuGH, Urteil vom 2. April 2020 – C-715/17, C-
718/17 und C-719/17, juris Rn. 142 ff. und wohl auch für eine vorrangige Nutzung von Ausgleichsmechanismen 
innerhalb der EU vgl. EuGH, Urteil vom 06.09.2017 – C-643/15 und C-647/15 (Slowakei und Ungarn/Rat), juris 
Rn. 343. 

8 Eichenhofer, in: Dreier, GG, 4. Aufl. 2023, GG Art. 16a Rn. 53 m.w.N. und 85. 

9 Gärditz, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz-Kommentar, Art. 16a Rn. 437 m.w.N. f. (101. EL Mai 2023). 

10 Gärditz, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz-Kommentar, Art. 16a Rn. 453 ff. m.w.N. (101. EL Mai 2023); v. 
Arnauld/S. Martini, in: v. Münch/Kunig, Grundgesetz-Kommentar, 7. Auflage 2021, Art. 16a GG Rn. 15 f. 
(m.w.N.). 

 

https://www.bundestag.de/resource/blob/410066/59e97768a7cd8da9bc6de7d1ea638204/pe-6-153-15-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/410066/59e97768a7cd8da9bc6de7d1ea638204/pe-6-153-15-pdf-data.pdf
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Abschiebungsverbote zu prüfen. Diese auf Unionsrecht, der GFK und der EMRK basierenden 
Schutzformen unterliegen wie bereits gesagt nach überwiegender Auffassung keinen Kapazitäts-
beschränkungen.11 

4. Fazit 

– Der verfassungsändernde Gesetzgesetzgeber kann das Grundrecht auf Asyl nach 
Art. 16a GG beschränken oder ganz streichen. Dies hat das Bundesverfassungsgericht be-
reits 1996 ausdrücklich festgestellt (BVerfGE 94, 49, 103 f.). 

– Die praktische Relevanz einer Abschaffung oder Einschränkung nur des Art. 16a GG wäre 
allerdings gering, da eine Asylanerkennung nach Art. 16a GG nur einen minimalen Anteil 
der positiven Asylentscheidungen ausmacht (ca. 1 %). Der Großteil basiert auf europarecht-
lichen Vorgaben. 

– Zudem würde eine Abschaffung des Art. 16a GG nicht den durch Art. 1 GG und Art. 2 GG 
verbürgten Schutz entfallen lassen. Dieser könnte etwa dazu führen, dass eine Abschiebung 
unzulässig ist, weil im Zielstaat konkrete Gefahren für Leib, Leben oder Freiheit drohen 
(sog. zielstaatsbezogene Abschiebungshindernisse).  

*** 

 

11 Vgl. Fachbereich Europa, Obergrenzen für Asylsuchende und Bürgerkriegsflüchtlinge im Lichte des EU-Rechts, 
PE 6 - 3000 - 153/15, Ausarbeitung vom 16.12.2015. Ablehnend gegenüber der Annahme einer Notstandssitua-
tion im Sinne von Art. 72 AEUV EuGH, Urteil vom 2. April 2020 – C-715/17, C-718/17 und C-719/17, juris Rn. 
142 ff. und wohl auch für eine vorrangige Nutzung von Ausgleichsmechanismen innerhalb der EU vgl. EuGH, 
Urteil vom 06.09.2017 – C-643/15 und C-647/15 (Slowakei und Ungarn/Rat), juris Rn. 343. 

https://www.bundestag.de/resource/blob/410066/59e97768a7cd8da9bc6de7d1ea638204/pe-6-153-15-pdf-data.pdf
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